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Newsletter – Serie über die einzelnen Regelungen
des neuen Bürgerlichen Gesetzbuches
6. Leasingvertrag

Das derzeit gültige BGB erwähnt das

Leasing trotz seiner großen Bedeutung

im heutigen Wirtschaftsleben

überhaupt nicht. Dementsprechend ist

es als ein bedeutender Fortschritt zu

betrachten, dass das neue Bürgerliche

Gesetzbuch mit Hinsicht auf die

Finanzierungseigenschaften des

Leasings den Leasingvertrag als eine

gesonderte Gattung der Verträge

innerhalb der Geschäftsarten der

Finanz- und Kreditverhältnisse regelt.

Damit hat der Gesetzgeber auf die

bereits erfolgten Abläufe im

Handelsverkehr reagiert, bei denen

sich die wichtigsten Merkmale des

Leasings schon herauskristallisiert

haben. Dementsprechend richtet sich

die gesetzliche Regelung in erster Linie

auf eine einheitliche Rechtsanwendung

und auf die Gewährleistung der

Rechtssicherheit.

Ein Leasingvertrag ist nur in der

Schriftform gültig. Er verpflichtet den

Leasinggeber, entweder das Objekt

des Leasingvertrags herzustellen oder

das Eigentum daran zu erwerben und

es dann dem Leasingnehmer für eine

vertraglich bestimmte Dauer zur

Nutzung zu überlassen. Das Gesetz

regelt den Leasingvertrag

ausschließlich als eine Vereinbarung

auf bestimmte Zeit. Grund dafür sind

die komplizierten Risikoanalysen, die

für die Bestimmung der

Leasinggebühren notwendig sind und

nur in Kenntnis einer bestimmten

Laufzeit durchgeführt werden können.

Ein wichtiger Faktor der Regelung der

Leasingverträge ist die Klarstellung der

Rechte, die bei mangelhafter Erfüllung

der Sache ausgeübt werden können

(die Bestimmungen hierzu sind

ausdrücklich auf leasingspezifische

Transaktionen zugeschnitten). Als

Hauptregel besagt das Gesetz, dass

der Leasinggeber gegenüber dem

Leasingnehmer keine Haftung

bezüglich der mangelhaften Erfüllung

der Sache übernimmt, wenn der

geleaste Gegenstand von einem

Dritten erworben wurde. Abweichend

hiervon übernimmt der Leasinggeber

doch eine Haftung in dem Fall, bei dem

der Gegenstand (das Leasingobjekt)

von ihm selbst hergestellt wurde.

Bitte beachten Sie, dass zwischen der

Überlassung von Nutzungsrechten an

Dritte und einem Sub-Leasing (Unter-

/Weitervermietung) Unterschiede

bestehen.
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